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1 Ws 354113 WA _ 
7 Kls 151 Js 4111/13 WA LG Regensb-urg 

NOrnberg, den· . August 2013 

ln dem Wiederau_fnahrneveifahren 

Mollath Gustl Ferd inand, geb. am 7.11.1956 . 

zur Zeit Bezirk~krankenhaus Bayreuth 

Verteidiger: 

Rechtsanwalt Dr. Gerhard Strate, Holstenw~ll 7, 20355 Harnburg 

Rechtsanwältin Erika Lorenz-Löblein, Schneeglöckchenstraße 84 80995 MOnehen 

wegen· Unterbringung 

hier: sofortige Beschwerden des Untergebrachten und der Staa sanwalt~chaft ge

gen die Ve~Werfung ihrer Wiederaufnahmeantr;ige als unzulässig 

erlässt der 1. Strafsenat des Oberlandesgerichts NOmberg folgend . n 

Beschlus$· 

I. Auf die sofortigen Beschwer~en de·s Untergeh ch

ten und der Staatsanwaltschaft wird der Besc luss . 

der 7. Strafkammer des Landgerichts Regen burg 

vom 24. Juli 20_13, Az.: 7 Kls 151 Js 4111/13 WA, 

aufgehoben . . 

II. Oie Wiederaufnahme des Strafverfahrens g en 

· den Untergebrachten Gustl Ferdinand Mollath Az.: 

7 Kls 802 Js 4743/03 LG Nümberg-Fürth, sowei~ 
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ih~ in der Anklage vom 23. Mai 2003 Straftate 

gefähr1iChem. Körperverletzung und der Freihai 

raubung mit · Körperverletzung und in der wei 
Anklage vom 6 . September 2005 Sachbesc ädi

gung in neun Fällen zur Last gelegt wur:den, un die 

ErneLJerung der Hauptverhandlurlg werden nge

ordnet -Hierfür, sowie zur Entscheidung übej die 

Kosten des Rechtsmittel~ wird das Verfahren n ei

ne andere Kammer des Landgerichts Regen b~rg 

zurückverwiesen." 

111. . D~rch diese Entscheidung entfäilt die Grundla e fOr 

die Vollstreckung der Unte~bringung in einem psy

chiatris.chen Krank~nhaus. 

Gründe: 

I. 

s . 

Mit Urteil des Landgerichts Nomberg-Forth vom 8.8.2006 wurde d r Untergebrachte, 

dem gefährlich.e Körperverletzung, Freiheitsberaubung mit Köip~ erletzung, Dieb- . 
. . 

stahl und Sachbeschädigung in neun Fällen zur Last gelegen hatten; freigesprochen 

und ~egeri ihn die Unte~bringi.mg in einem_ psychiatrischen Kranke1haus angeprdnet · 

Wegen des Diebstahls erfolgte d~r ~reispruch aus tatsachlichen Gründen, die Obri-
' 

gen Deliktsbegehungen hielt die Kammer fOr erwiesen, jedoch gin sie von - zumin-

dest nicht aus~chließbarer - Schuldunfähigkeit aus. Die Anordn ng der Unterbrin

gung erfolgte gernaß § 63 StGB. Mit Beschluss des Bul"'d erichtshofs vom 

13.2.2007 wurde die hiergegen eingelegte Revision des Unterge rachten als offen-

. sichtlich unbegründet verworfen. Das Urteil ist seither rechtskräft . Es wird derzeit 

im Bezir:kskrankenhaus Bayreuth vollstreckt. 

l • 
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Mit Schriftsatz vom 19.2.2013 beantragte der Verteidiger des Ünt rgebrachten beim -

Landgericht R~gensburg.' die Wie~eraufnahme des durch vorge anntes Urteil des 

Landgerichts Nürnberg-Fürth abgeschlossenen Verfahrens zuzul~s~en und die Er

neuerung der Hauptverhandlung anzuordnen. Wegen der BegtOn ng dieses Antra

ges Wird ·auf vorgenannten Schriftsatz Bezug ·genommen. Dem A trag schloss sich 

.die Verteidigerio des Untergebrachten mit Schriftsa_tz.vom 17.7.201 an und trug wei

tere ·Wiederaufnahmegründe vor. Auch auf diesen Schriftsatz wi d hier Bezug ge-, . 

nommen. 

Mit gleichem Antrag wandte sich auch die Staatsanwaltscha Regen~burg mit 

Schreiben vom 18.3.2013 an das Laodge~cht Regensburg. Auf ieses wird wegen · 

der Begrllndurig ebenfalls Bezug genommen . . 
I . . 

Mit Beschluss der 7. Strafkammer des Landgerichts Regensbug vom .24.7.2013. 

wurden die Wiederaufna~mean.träge des Unter~ebrachten 

Schaft Regensburg als U!1ZUJässig verworfen. 

. 

er Staatsanwalt-

Die Zustellung des Beschlusses an die Verteidiger des· Untergeb chten erfolgte· am 

24.7.2q13, an die StaatsanwaltSchaft a~ selben Tage.· Gegen lesen Beschluss 
. . 

wenden sich der Untergebrachte mit der sOfortigen Beschwerde · Schriftsatz seiner 

· Verteidigerin vom 24.7.2013 und Qie Staatsanwaltschaft Regensb rg mit der sofo~ 

gen Beschwerde im Schriftsatz vom 24.7.2013,_ eingegangen bei ficht jeweils am 

salben Tage. 

II. 

Die sofortigEm Beschwerd·en sind statthaft (§ 372 Satz 1 StPO) un auch im Übrigen 

zulässig , Insbesondere form- und fristgerecht eingelegt (§§ 306, 11 Abs: 2 StPC?). 

Sie haben ~uch il) der Sache Erfolg. 

Wegen des Protungsumfangs im V'flederaufnahmeverfahr;en nimmt der Senat Bezug · 

auf _die zutreffenden AusfOhrungen des. Landgerichts Regensburg im ar,~efochtenen 

Beschluss unter B.l. 
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1. Das Verfah.ren war wieder aufzunehmen, da in zulässiger Wei e ein Wiederauf

nahmegrund des § 359 Nr. 1 StPO vorgetragen wurde und sich d e hierauf bezügli

chen Behauptungen als. zutreffend erwiesen haben, sowie nach Lage der· Sache 

nicht ausgeschlossen werd~n kann, d_ass d~ Verwertung der Urk nde auf das 'AuS. 

gangsurteil EinflUss gehabt hat(§ 370 Abs. 1 StPO). 

a) Im Wiederaufnahmeantrag der Staatsanwaltschaft, den der Ve eidiger des Unter

gebrachten sich tu Eigen gemacht hat. ~rd vorgebracht, dass i Hauptverfahren 

gegen den Untergebrachten eine unechte Urkunde, nämliqh ein A est vom 3.6.2002 

_vorgelegt und verwertet wurde. 

Diese5 Attest vom 3.6.2002 sandte die ehemalige Ehefrau de Untergebracht€n 

nach der am 15.1.2003 erfolgten Vernehmung bei der Kriminalpolizeidirektion Nürn
berg per Telefax zu den Akten. Die Telefaxkopie befindet sich auf I. 13 der Strafak

te und wurde am 8.8.2006. i~ . der Hauptverhandlung vor der 7. Str~fkammer c;tes 

Landgerichts Nümberg-FOrth gemäß§ 256 StPO ver1esen. 

Wte die 7. Strafkammer des Landgerichts · Regensburg 'Im angefo htenen Beschluss 

vom 24.7.201.3 (unter 8 .11. am Anfang) zutreffend ausfOhrt, kann hi r dahjnstehen, ob 
- . 

Im Rahmen de~ § 359 Nr. 1 StPO auf den materiellen. Urkund .egriff des § 267 

StGB oder den prozessualen Ur1<undsbegriff des § 249 StPO ab· stellen ist, da es 

sich bei dem genannten Attest nach beiden Ansichten um eine U'rkunde im Sinne . • f 
des § 359 Nr. 1 StPO handelt. 

b) Dieses Atte~t stellt aber eine unechte Urkunde dar. 

Eine Urkunde i~t unecht, wenn Ober die identltat ~es Ausstellers ·9 täuscht .wird, d·.h. 

der rechtsgeschl:lftliche Verkehr auf einen Aussteller hingewiesen ird, der ·in Wahr

heit nicht . hinter der urkundlichen · Erklärung steht (vgl. Cram~ Helne in Schön

ke/Schröder StGB, 28. Aufl. § 267 Rn. 48). Dabei kann auch die nterzeichnung mit 

dem richtigen Namen zu einer solchen ldentitatstauschung fOhre , sOfern dadurch · 

der Anschein erweCkt wird , ihr Aussteller Sßi eine andere Perso~ !als diejenige, vo~ 
der sie herrOhrt (BGHSt 40, 203 - zitiert n~ch beck.-online; Cra"1r/Helne in Schön

kaiSehröder StGB, 28. Aufl. § 267 Rn. 52). Gleiches gilt tor den F II, dass der Unter

zeichner zwar eine.n Vertretungszusatz angebracht .hat, dieser r .beF objektfver 

05/11 



06/08/2013 11:13 09113212924 DLG NBG S 5.1 s. 

':'5-

Betrachtung des SchriftstOcks nicht erkennbar ·ist und somit der nschein erweckt 

• wird, der wahre Urheber der Urkunde sei ein ander4in, als der Unt 

-Bel dem in der Hauptverhandlung verlesenen Attest findet sich in der Kopfzeile die 

Angabe: "Dr_ med. Madele.ine Reichel" mit Berufsangabe, Adre e, Telefon- und 

Faxnummer. Zudem ist unter der Unterschrift im gleichen Druckb ld wie der Obrige 

Text der Name ~Dr. med. Madeleine R-eichel" angegeben. Hierüb r findet sich eine 

handschriftliche Unterschrift, über welche ein Praxisstempel mit benfalls lediglich 

dem Namen "Dr. med. Madeleine Reichel" und Adresse nebst Tel onnummer ange

geben wird. Die ~nterschrift sel~st ist relativ blass zu sehen, der ame Reiche! aber 

deutlich er~chlie~bar. .Ein Vertretungszusatz .l.V.K mag_ vom Unte zeichneten ange

bracht worden sein. Beim Vergleich mit der Unterschrift auf d~m on der Staatsan-
' -

waltsch~ft am 11 .7.2013 vorgelegten Attest vom 14.8.2001, auf em dieser Zusatz 

erkennbar ist, erscheint es als höchstwahrscheinlich, dass auch ~f dem Attest vom -

3.6.2002 ein solcher Zusatz geschrieben wurde. Die Ubermäßlge ~~rgrö~rurig lässt 

einen derartigen Zusatz durchaus erkennen. Auf dem Attest in ± iginalgröße ist er , 

Jpdoch nicht nur fOr den Senat nicht erkennbar, sondern er war e tür sämtlic~e Be

teiligte im bisherigen Verfahren nicht Vielmehr erweckt die Urku!ld m Ihrer Gesamt

heit den Eindruck, der Urheber und Un~erzelchner des Attestes sei Frau Dr. Madelei

ne Reiche!. Sie ist die aus der Urkunde ersichtliche alleinige Ärzti in der Praxis, ihr 

Name- und nur· der ihrige- wircf drei Mal auf der Urkunde ge~a nt_ Durch di~ Art 

des Unter$chriftszuges und der ~berstempelun~ Ist kein Hinwels 

Person ab~eichenden Verfasser erkennb.ar. Folglich erweCkt die 

allen Beteili~ten im. Ausgangsverfahren vor Ermittlung des wah n Verfassers nie 

bez.weifelten - Eindruck ihrer !Jrheberschaft. 

Hiergegen spricht auch nicht der im Text enthalten,e Satz: "Die bei· ns dur:chgefOhrte 

Untersuchung ... • ( Hervorhebung durch den Senat). Diese Wortwa I kann auf sprach

licher Ungenauigk~it oder auf d~r Auffassung des Praxisinhabers beruhen, er bilde -

mit seinen (nichtärztlichen) Mitarbeitern eine Gemeirschaft, ein am. Da keinerlei 

weiterer Hinweis dafür gegeb~n ist, dass ein weiterer Arzt in dies r Praxis tätig war, 

: kann aus dieser Formut~rung auch kein Zweifei daran erwachsen dass di~ dreifach 

gen_annte alleinige Praxisbetreiberio Verfasseri_n der Urkunde sei. 

Durch die inzwischen vorgenommenen Ermittlungen, insbesender die A_ngaben des 

Mal1<us Reichel, steht jedoch UOZWI'ifelhaft fest, dass tetzt':rer "1 hl die Untersu-
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chung der Patienti("' vorgenommen hat, als auch nur er und nicht uch seine Mutter 

·die im Attest genannten Befunde wahrgenommen hat, da~ber hi aus der Text des 
. . 

Attestes und die Unterschrift .von ihm stammen. Damit stimm~n d.e wirkliclie Verfas-

ser der Urkunde und der scheinbare Verfasser nicht überein. Bei d rartiger Sachlage . . 
liegt objektiv eine unechte Yrkunde vor (vgl. Zieschang in Lei iger Kommentar . 

StGB, 12. Aufl. § 267 Rn~ 160; Erb in Münchener Kommentar StGB § 267 Rn. 15_3). 

2. ·Auch unter BerOcksicl'ltigung ·der ·Grundsätze zur Stellvertretu g, bzw. Ermächti

gung zur Unt~rzeichnung mit fremdem . Nam~n ergibt sich hi~r nie I ts ande~es. Zwar 

Ist anerkannt, dass ein V~rtreter auch mit dem Namen des Vertretf nen ohne Zusät

ze, die auf Vertretung h~nweisen, unterzeichnen k~nn (so bereits 1GZ 74, 69 ff; vgl. 

~:l!::~:!:::::~::;:~:,~:~::~:.:~::;Ert;;~~::; 
Kommentar StGB § 267 Rn. 129), er ist der geistige Urheper der·Etlarung (Erb aaO. 

Rn. 131). 

Voraussetzung für die Echtheit der Urkunde in derartigen Fällen st dabei als Mini-
. . . . . . 

mum, dass der körperliche Hersteller (Vertreter) der Urkunde vor ieser Herstellung 
' . 

Vollmacht und er den Willen zur Vertretung hat (Erb aaO. Rn. 1 ). Beide Voraus-. 
setzungen liegen hier wohl vor. 

Dennoch l!egt hier aus fol~nden Gründen eine unechte Urkunde v r. 

' . ' 
Vertretung - gleichviel ob offen oder verdeckt vorgenommen - i t nur mögli~.h bei 

reclltsgeschäftlichery Erklärungen .. Nur bei solchen ist es denkbar nd. rechtlich ·mÖg

lich, das~ sie, obwohl voo einer anderen Person vorgeno.mmen, d1m Vertretenen so 

zugerechnet ·werd~n, al.s hal;>e letzt~rfir selbst .s ie abgegeben :<~ 1 ~ ~bs .. 1 BG.B). . 

. Bei der hier zu beurteilenden Urkunde, äem Attest vom 3.6.2002 handelte es sich 

jedoch nicht um eine derartige reChtsgeschäftliche Willenserklärun , ·sond~rn im We- .. 

sentllchen um die W.edergabe von Befunden zu Verletzungen ei er Patientin (fest- · . . . ' . 
gestellte Prellmärken, Harnatom usw.). Dabei handelt es sich u sinnliche Wahr-

. . 
nehmungen einer Person, hier eines Arztes, die, ·in einem Attest enthalten, gemäß . . . 
§ 256 Abs. 1 Nr. 2 StPO verlesbar sind (vgl. Meyer-Goßner StPO . Auf\., § 256 Rn . . 

18 f) und verlesen wurden. Im Ausgang~urteil des Landgerichts N mberg-FOrth "~mm 

ß7/11 



~6/ ~8/2~13 11: 13 0911321 2924 OLG NBG S 5. 1 s. 

-7 -

8.8.2006 (dort Seite 17) wurden die so im Attest bestätigten Verl tzungeri, die die 

Ehefr~u des Untergebrachten bekundet hatte, zur Begrundung d~r Glaubwürdigkeit 

ihr~r Angaben verwendet. 

. . . 
Bei derartigen sinFllichen und damit höchstpersönlichen Wahrnah ungen und deren 

Wiedergabe zu Beweis~ecken in einem Gerichtsve~hren aber i t eine Stellvertre

tung nicht möglich (so bereits RGSt 69, 117, 119). Der Natur der S ehe nach können 

solche Wahrnehmungen nur von der Person wiedergegeben wer en, die die Wahr

nehmung getroffen hat. Vertretung worde hier bedeuten, dass die e Handlungen ei-
. . . 

ner anderen Person (dem Ve~retenen) zugerechnet WOrd~n. ~:?e rt~ges ist nur bej 

. Willenserklärungen, iilcht aber ~uch bei höchstpersönlichen Wah .ehr:nungen denk:.. 

bar. 

3. Der Wiederaufnahmegrund des§ 3~9 Nr. 1 SWO setzt nicht d Begehung ·einer · 

Straftat, sondern nur das V9rl!egen einer.objektlv unechten Urku de voraus. Ange

sichts d~r Möglichkeit, dass - · hier nicht .hinreichend erkennbar - vom Unt~rzeich

nenden ein Vertretungszusatz geschrieben worden sein mag, s idet die Strafbar

keit nach '§ 261 StGB aus. Für die hier zu treffende Entscheidun kommt es jedoch 

hierauf nicht an. 

ZY(ar wird vertreten, dass § 359 Nr. 1 StPO restriktiv auszulege sei und strafbare 

Urkundenfälschung vorHegen müsse (s~ Marxen!Tiemann, Oie iederaufnahme in 

Strafsachen, 2. Aufl. ~n. 139; Schmidt in KK StPO, 6. Aufl. § 35 

taut des § 364 StPO, aber auch ein Vergleich mit §§ 359 Nr. 2, · 62 Nr. 2 StPO er-

. . zwinge es, dass nur· bewüsste oder doch ~ehr schwe'rwiegende griffe auf die Be-

weiSgrund Iage Anl~ss ~Or eine ·als extreme Ausnahme zu betrac te~e Wiederauf

'nahme des Verfahrens herangezogen werden könnten (Schmidt i KK StPO, 6. Aufl. . . . 
§ 359 Rn. 9). 

Diese Ar.~sicht überzeugt. jedoch nicht. Der Wortlaut des § 359 N . 1 StPO verlangt . .. . 
eine strafbare, d.h. _vorsätzlich ·zur Täus~hu,ng vorgelegte Urkund gerade nicht (so 

auch Gösset in Mü':lchener Kommentar StPO, 26. Aufl. § 359 . 21 ; Eschelbach 

KMR-StPO § 359 Rn. 57 ff; Meyer-Goßner StPO, 56.' 'Aufl . §·35 Rn. 6), denn die 

Norm greift nicht den vollen Wqrttal4 des.§ 267 stGB, sondern nu einzelne Merkma

le der Urkundendelikte auf (Eschelbach KMR-StPO. § 359 Rn. 5 ). Eine einschrän

kende Auslegung des § 3~9 Nr. 1 StP<? erscheint.auch nich~ 
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(, . 
Wieäeraufnah-

. . 
Rechtsschutzgarantie des Art. 19 Abs. 4 GG, die sich auch auf d . . . 

meverfahren bezieht, eine ·eher weitgehende lnterpretierung gebetet (vgl. Esch~l

bach KMR-StPO § 359 Rn. 60). 

Folglich waren bereits aus diesem WJederaufnahmegfl:Jnd des § ~59 Nr. 1 StPO im 

Aditionsverfahren die Wiederaufnahmeanträge als zulässig anzuse en. 

4. Die Wiederaufnahmeanträge sind auch begründet (§ 370 ~tPO). Der .Senat ha~e -

auch wenn das Landgericht Regensburg, wie aus . dem Tenor ( .. . ~ls unzulässig 
. . ~ . 

. . verworfen") und zum W!ederaufnahmegrund des § 359 Nr. 1 St 0 auch aus den 

Gründen ersichtlich - nur Ober das Aditi~nsverfahren entschi~en hat, in der Sache, 

als~ auch über das· Probationsverfal.'l~en gemaß § 309 ~s. 2 St 0 zu entscheiden 

(vgl. Meyer-Goßner StPO, 56. Aufr. § 372 Rn. 7 a.E.). 

Eine Zureckverweisung war nicht·geboten. l;)enn der Strafsenat g ht bei seiner Ent-
-

scheidu~g von der gleichen Tatsachenplattform aus wie die Stra mmer. Diese hat 

ihrer Entscheidung zum Wiederaufnahmegrund nach § 359 Nr. 1 StPÖ die von der . . . . 

Staatsanwaltschaft Regensburg ermitteltt:n Fakten zum Attest vo 8.8.2006 zugrun

de gelegt und geWÜrdigt Da nach den bisher bereits durchge!_O "en Ermittlungen, 

iAsbesondere den Angaben des Zeugen Markus ~eichel, zur Üb!eugung des Se
nats erwiesen ist, dass er und nicht seine Mutter, Dr. Madeleine ·eichet, die Wahr~ · 

nehmung_en zu den Verletzungen ~er ehemaligen Ehefrau· des ·u ergebraohten traf 

und das Attest ausstellte, sind die Behauptungen zu diesem w .ie eraufnahmegrund 

entsprechend den .Feststellungen der Strafk~mm~r im Beschlu v. 24.7.2013 {BI. 

897/898 d. ·Wiederaufnahmeakten) nachgewiesen. Einer weiteren Beweisaufnahme 

oder BeweiswUrdigung durch die Kammer, die eine Zurückverweis ng geboten hätte, -. . -. . 
bedurfte es nicht. . · I · · 
.Es Ist -~lcht ~usgeschlosseR, dass ~ie Verwertung des Attestes crrch das Landge

richt NUmberg-Fürth Einfluss auf die Entscheidung "hatte. lnsbes~ndere zum Nach

we~s der vom Untergebr~chten begangenen Straftaten standen im Wesentlichen sei

ne Angaben denen seiner ehemaligen Ehefrau g~enober (sog. "ussage-Aussage

Konstellation). Das Landgericht stUtzte sich in seiner Argumentat' n zur Glaubwür-. . 
digkeit der Angaben der Belastungszeugen auf das hier gegenstä dfiche Attest und 

stellte Übereinstimmungen zu den Verletzu.ngsfolg~n fest. Dies w r ausweislich der 

Urt~ilsgründe das entscheidende Argument f9r die Glaubwürdigk it der Zeug~n. Es 
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ist nicht aus'schließbar, dass ~as Ausgangs_gericht...:. hätte e$ ge sst,. dass der vor-
. . . . 

geblich.e Aussteller des Atteste~ nicht_ der wahre Urheber der Urkure war- auch die 

· inhaltlichen Angaben näherer Uberprüfung ·unterzogen und · sich icht mehr ·nur auf, 
. : . 

die nach der ·Ausnahrrievorschrifl d.es § 256 Abs. 1 Nr. 2 StPO v · rlesene Urkunde 

gestützt hatte. Gl-eiches _gi.lt für den Fall .. dassdas Au~gang~gerib~t _ erkan~t hätte, 

dass der Unterz-e1chner semem Namen ~!nen Vertretungszusatz bb1gefOgt hatte. Da . 

- wie ausgeführt - eine Vertretung bei .Wiedergab~ von Wahrneh ungen nicht mög

lich. ist, h~tte das Gericht. in die.sem Falle ~ufzuklären geha_bt, wer atsächlich die be-

. urkundet~n Wahrn~hmungen gemacht ha~- Möglicherwei_se hätte ich das Landge

richt somit nicht auf das verlese,-.~ Attest gestützt. 

5. ·Da b~reits ·dieser Wieder~utnahmegrund, -~~f _.den sich beide r.echtsmittelfüh~er 

stützen! zur Anordnung der Wiederaufnahme des-Verfahrens füh , .. kam es auf die 

Zu.Ja~sigkeit und· Begründetheit wegen der übrigEm Gr~nde ebe~so wenig an, wie a(Jf 

die .Fra_ge d~r Befangenheit des durch den· Unterg~brachten ab~ele nten .Richters. · 

6. Der Senat hat Von der -in § 210 Abs. 3 Satz 1 StPO vorgeseh ne·n Reg~lung in - . . 

analog~r Anwendung Gebr:auch gemacht und bestimmt, dass .di~ auptverhan~lu,ng 
vor einer. anderen Strafkammer d.es Landgerichts. ·Regensbur~ st~t · ufin.den hat weil 

. . ' .. ' . -

~:~::~:e:e:~:h ::~e;:c::~:r:n
8

::~r:
5

uf~::::~:~d:~~~t:t~s::~:~:fn:~~ -

meanträgen getroffenen umfassenden Bew~iswürdigungen :zu besbrgen ist, dass die 

bisf:ler mit der Sache befassten Richter sich bereits festgelegt'habet. · 

Die V~rschrift des § 210 A~s. · 3 ~atz 1 S~PO' ist auf ·'das Wied~ra _fn~hmeverfahre~ 
entspre~hend a.nwendbar. Zwar ~ird hiergegen eingeyvandt: dasS diese Aus~ahm.e- -. 

vorsc~r!ft im tUnblick auf das ver:f~ssungsmäßi~e Recht auf den g set:zrlchen Richter 

eng. auszulegen sei {so OLG Frankfurt NStZ-RR 2008, 378) und .daher im Wie~er

aufnahi'neveifahre,n keine Anwendung finden könne. Befürwortet ird jedo.ch in der 
. . ' 

Literatur (vgl. Meyer-Goßn·er StPO, 56. Aufl. § 210 Rn. 10; § 370 ·Rn. 18) .und auch 

teil~~is~ . in der Rechtspre~hung .. di.e.,analog.e Anwend~ng des §. 410 Abs. 3 Satz · 1 ·. 

StPO für vergleichbare Fälle (OLG Harnburg JR 1~79, 3ß3). Die ntscheidung über 

dfe Wied~raufnahme eines Verfahrens un_d· 9iejenige über d.ie Erb nung des Haupt

verfahrens nach §§ 203 ff StPO sind hinsicht~ich der hier in Rede tehend~·n_ Proble-

-matik v:ergleichJ?ar. Beides sind V~rschaltverfahren vor einer Ha ptverhandlung. ~n 

bei<;jen Fällen soll eine. Kamr:ner, die sich u.U. bereits zu einige Problempunkten 
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festgelegt hat, nach Aufhebung ihrer Vorentscheidung das Ha ptsacheverfahren 

durchführen. FOr den Fall fraglicher Akzeptanz der Auffassung Beschwerdege-

richts sieht def Gesetzgeber in § 210 Abs. 3 Satz 1 StPO die ng an eine 

aodere Kammer vor. Ähnliches regelt § 354 Abs. 2 StPO. For d Fall der Wieder-. . 
aufnahme des Verfahrens mit identischer Interessenlage sieht Senat eine vom 

Gesetzgeber nicht erkannte LOCke und wendet§ 210 Abs. 3 Satz StPO daher ana

log an. 

Da die Anordnung d~r Wiederaufnahme des Strafverfahrens die 

teils des Landgerichts N.ümberg-Fürth vom 8.8.2006 beseitigt! 

fOr dessen weitere Vollstreckung. Somit war der Antra~ des Unterg 

terbrech~ng der Vollstreckung.'der Unterbringung in einem psy9h 

haus prozessual erledigt. 

7. Die Kostenentscheidu~g beruht auf§~ 464, 467 StPO analog,. 
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